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RS UVS Kärnten 1996/12/18 KUVS-K1-
1263/5/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1996

Rechtssatz

Die Meldung der vorgesehenen Aufsichtsperson gemäß § 3 der Bauarbeitenschutzverordnung ist nicht einer

Bestellung zu einem verantwortlich Beauftragten gleichzustellen. Dies insbesondere dann nicht, wenn der zu

Bestellende niemals nachweislich seiner Bestellung zugestimmt hat, sodaß die Verantwortlichkeit des

handelsrechtlichen Geschäftsführers aufrecht bleibt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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